
                                                     
 
 
 
 
Herrn Oberbürgermeister 
Kurt Seggewiß 
Neues Rathaus 
 
92637 Weiden 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Weiden, den 16.11. 2009 
 
 
Antrag zur Stadtratssitzung vom 30.11.2009 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

 

im Dezember 2009 tritt die neue EU-Verordnung für den Öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) in Kraft. Als Verordnung gilt sie unmittelbar und geht damit nationalem Recht vor. 

Danach entscheiden künftig alleine die Aufgabenträger, das heißt die Kreise und kreisfreien 

Städte im Bereich des kommunalen ÖPNV, über den Marktzugang. Dies ist die 

Voraussetzung dafür, dass die Kommunen – wie in der Verordnung vorgesehen – frei 

entscheiden können zwischen der Direktvergabe an ihr eigenes Unternehmen oder der 

Vergabe im Wettbewerb.  

Die Verordnung sieht vor, dass die Aufgabenträger mit den Verkehrsunternehmen 

Vereinbarungen über die im Sinne der Daseinsvorsorge zu erbringenden Leistungen treffen. 

Im Gegenzug erhalten die Unternehmen finanzielle Ausgleichszahlungen, die auf der 

Grundlage eines transparenten, fairen und diskriminierungsfreien Verfahrens berechnet 

werden müssen. Dies setzt eine entsprechende Verfügbarkeit der für den ÖPNV 

bereitgestellten öffentlichen Finanzmittel in den Händen der Aufgabenträger voraus.  

 

 



 

 

Ein Instrument der neuen ÖPNV-Verordnung zur Kompensation der Kosten, die den 

Unternehmen für die Erbringung dieser Verkehre entstehen, ist die Gewährung eines 

ausschließlichen Rechts. Dabei handelt es sich nach deutschem Recht um 

Liniengenehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Bislang werden 

diese nicht vom Aufgabenträger (Stadt), sondern in der Regel von staatlichen Mittelbehörden 

erteilt (Regierung).  

 

 

Wir beantragen daher, dass der Aufgabenträger - die Stadt Weiden - als Lizenz- bzw. 

Genehmigungsgeber über die Linienvergaben verfügen kann. Sie ist die Körperschaft, in 

deren Einflussbereich über den Marktzugang entschieden wird und für deren Gebiet ÖPNV – 

Leistungen bewirkt werden 

Diese Forderung wird auch implizit von Dr. Berschin im Gutachten zur rechtskonformen und 

wirtschaftlichen Vergabe und Finanzierung mit Datum vom 7.9.2009 auf Seite 14 bzw. 27 

bzw. im Vortrag v. 10.8.2009, S. 11 erhoben.  

 

Zur näheren Begründung bitte ich Herrn Dr.Deglmann das Wort zu erteilen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maria Luise Deyerling    Gisela Helgath    Rainer Sindersberger    Reinhold Wildenauer 

 

 

 

 


